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Präsidium: 

Zwischen dem Präsidium der Georg-August-Universität Göttingen/Georg-August-Universität 

Göttingen Stiftung Öffentlichen Rechts (ohne Universitätsmedizin Göttingen) und dem 

Personalrat der Georg-August-Universität Göttingen (ohne Universitätsmedizin Göttingen) 

wurde die Vereinbarung zur IT-Rahmendienstvereinbarung für das Bewerbungsportal für die 

Vergabe der Belegplätze in Kindertageseinrichtungen für Kinder von Beschäftigten der 

Universität (DV Belegplätze) abgeschlossen (§ 78 Abs. 2 NPersVG in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 22.01.2007 (Nds. GVBl. S. 11), zuletzt geändert gemäß Artikel 1 des 

Gesetzes vom 15.12.2015 (Nds. GVBl. S. 393)). 

Die Dienstvereinbarung wird nachfolgend bekannt gemacht und tritt am Tag nach der 

Veröffentlichung in Kraft. 
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Zentrale Einrichtungen: 

Das Präsidium hat am 25.04.2017 das Folgende beschlossen (§ 37 Abs. 1 Satz 3 NHG in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 26.02.2007 (Nds. GVBl. S. 69), zuletzt geändert durch 

Artikel 4 des Gesetzes vom 15.06.2017 (Nds. GVBl. S. 172); § 7 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3 

Satz 4 NArchG in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Mai 1993 (Nds.GVBl. S.129), 

zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5.11.2004 (Nds.GVBl. S.402)): 

 

„1. Zuständig für die Erfüllung der Aufgaben des Hochschularchivs nach dem NArchG ist 

innerhalb der Georg-August-Universität Göttingen/Georg-August-Universität Göttingen 

Stiftung Öffentlichen Rechts die Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek (SUB), 

innerhalb der SUB die Abteilung Spezialsammlungen und Bestandserhaltung. Innerhalb der 

Abteilung Spezialsammlungen und Bestandserhaltung wird der Bereich „Universitätsarchiv“ 

errichtet, der das Hochschularchiv im Sinne des NArchG ist. Die Leitung des Bereichs 

„Universitätsarchiv“ obliegt der Leitung der Abteilung Spezialsammlungen und 

Bestandserhaltung. Die Stelle der Archivleiterin oder des Archivleiters wird dort angesiedelt. 

2. Zur inhaltlichen Beratung des Bereichs „Universitätsarchiv“ wird ein Beirat eingerichtet. Das 

Nähere zu Aufgaben und Zusammensetzung wird in einer Richtlinie geregelt. Bis zum 

Inkrafttreten der Richtlinie nimmt der Beirat des bisherigen Universitätsarchivs die Aufgaben 

nach Satz 1 wahr. Die SUB unterstützt die Beiratsarbeit inhaltlich und ist im Einvernehmen mit 

der oder dem Vorsitzenden des Beirats zuständig für die Organisation der Beiratssitzungen. 

3. Zugleich wird das „Universitätsarchiv (Altregistratur und Universitätsverwaltung)  

- historisches Universitätsarchiv“ aufgehoben. 

4. Die Beschlüsse nach Ziffern 1. bis 3. treten nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen 

Mitteilungen I der Georg-August-Universität Göttingen in Kraft.“ 

 

Die Benehmensherstellung mit dem Personalrat der Universität Göttingen ist am 18.01.2017 

erfolgt (§ 75 Abs. 1 Nr. 4 NPersVG). 

 

Die Gliederung der Abteilung „Spezialsammlungen und Bestandserhaltung“ wird nachfolgend 

bekannt gemacht: 
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